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Stand: Februar 2011 
 
 
Informationen für Medizinstudierende, PJ’ler und Assistenzärzte 
in der Weiterbildung im Hartmannbund 
 
 
Berufs- und Privathaftpflichtversicherung sowie weitere Exklusivangebote: 
Versicherungsschutz für Medizinstudierende, bereits ab Erstsemester 
 
Durch eine bereits seit Jahren bestehende  Rahmenvereinbarung zwischen dem 
Hartmannbund und seinem Vertragspartner, der Deutschen Ärzteversicherung, 
konnte eine Versicherungslücke geschlossen werden. Es handelt sich um einen Ver-
sicherungsschutz, der sinnvoll „mitwächst“, und zwar bis zur Facharztanerkennung. 
So sind alle studentischen Mitglieder über den Hartmannbund durch ihre Mitglied-
schaft automatisch bis zum Beginn des Praktischen Jahres (PJ) kostenfrei berufs- 
und privathaftpflichtversichert. Auf gesonderten Antrag können Medizinstudierende 
ab dem Praktischen Jahr den Versicherungsvertrag fortführen.  
Für Mitglieder übernimmt der Hartmannbund insgesamt bis zu 7 Jahre lang ab dem 
Studienbeginnjahr die Versicherungsbeiträge! 
 
 
Welche Leistungen sind versichert? 
 
Medizinstudierende in den vorklinischen und klinischen Semestern, Medizin-
studierende im Praktischen Jahr (PJ):   
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit im Rahmen der ärztlichen 
Ausbildung nach jeweils geltendem Recht als Medizinstudierender, Famulant, Medi-
zinstudierender im Praktischen Jahr bzw. aus der dienstlichen ambulanten und 
stationären sowie der gelegentlich außerdienstlichen ambulanten Tätigkeit/Ausbil-
dung, soweit jeweils keine andere Deckung besteht. Kein Versicherungsschutz be-
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steht für Tätigkeiten, die nicht im Zusammenhang mit der jeweils gültigen Approba-
tionsordnung stehen.  
Mitversichert ist im In- und Ausland die Privathaftpflicht inklusive Plus-Paket des 
Mitglieds, seines Lebenspartners und deren Kinder, sofern sie mit dem Mitglied in 
häuslicher Gemeinschaft wohnen und soweit keine andere Deckung besteht. Bei der 
obligatorischen Deckung ist keine namentliche Nennung erforderlich, bei der fakul-
tativen Deckung sind persönliche Daten im Antrag anzugeben. 
 
Ärzte in der Weiterbildung: 
Versichert ist die dienstlich ambulante und stationäre  sowie gelegentliche außer-
dienstliche ambulante ärztliche Tätigkeit, soweit keine andere Deckung besteht.  
Mitversichert ist im In- und Ausland die Privathaftpflicht inklusive Plus-Paket des Mit-
glieds, seines Lebenspartners und deren Kinder (bei der fakultativen Deckung sind 
persönliche Daten im Antrag anzugeben), sofern sie mit dem Mitglied in häuslicher 
Gemeinschaft wohnen und soweit keine andere Deckung besteht. 
Soweit andere Versicherungen z.B. Betriebs-Haftpflichtversicherungen bestehen 
wird Versicherungsschutz nur dann geboten, wenn und soweit der andere Versiche-
rer für den Schaden nicht einzutreten hat. 
 
Geltungsbereich 
 
Für die kombinierte Berufs- und Privathaftpflichtversicherung besteht ein weltweiter 
Versicherungsschutz inklusive USA und Kanada. 
Bei Bedarf erhalten Sie für eine Auslandstätigkeit eine Versicherungsbestätigung in 
englischer, französischer oder spanischer Sprache. 
 
 
Wie hoch sind die Versicherungssummen? 
 

• 5.000.000 Euro pauschal für Personen- und Sachschäden 
• 1.000.000 Euro für Vermögensschäden 

 
 
Wie hoch sind die Beiträge für den Versicherungsschutz in der Berufshaft-
pflicht (BHV) und Privathaftpflicht (PHV) 
 

• Medizinstudierende in den vorklinischen und klinischen Semestern: 
Der Versicherungsbeitrag für die obligatorische Absicherung über den Hart-

mannbund ist im Rahmen der Verbands-Mitgliedschaft enthalten (Versiche-

rungsbestätigung). 
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Berufshaftpflicht All-Inclusive Paket und Privathaftpflicht Plus Paket 
 

• Medizinstudierende im Praktischen Jahr (PJ) und Assistenzärzte in der 
Weiterbildung: 
Es erfolgt ab dem Eintritt in das PJ auf gesondertem Antrag eine Fortführung 

des Versicherungsvertrages im Rahmen der Hartmannbund-Mitgliedschaft 

(Versicherungsschein). 

Beginnt die Versicherung im 6. Jahr nach dem Studienbeginnjahr, übernimmt 

der Hartmannbund den Beitrag für das Restkalenderjahr und ein weiteres  

(7. Jahr) Kalenderjahr.  

Beginnt die Versicherung im 7. Jahr nach dem Studienbeginnjahr, übernimmt 

der Hartmannbund den Beitrag für das Restkalenderjahr. 

 

Jeweils nach Ablauf der Beitragsübernahmephase (Vollendung des 7. Stu-

dienbeginnjahres) bzw. bei Versicherungsbeginn im 8. Jahr nach Studien-

beginnjahr oder bei Erstbeginn der Versicherung als Assistenzarzt in der 

Weiterbildung ist das Mitglied Eigenzahler. Der Jahresbeitrag beläuft sich 

derzeit auf 56,00 Euro inkl. Vst (All-Inclusive-Paket inkl. Privathaftpflicht Plus 

Paket) (Stand: Februar 2011). 

 
 
Leistungen der subsidiären Privathaftpflicht  – weltweit incl. Plus-Paket:  
 

• Abhandenkommen von fremden Privatschlüsseln mit Selbstbeteiligung in 
Höhe von 250 Euro je Schadenfall. 

 
• Schäden durch mitversicherte deliktunfähige Kinder, max. 5.000 Euro 

 
• Forderungsausfallversicherung, Selbsthalt: 2.500 Euro je Schadensfall 

 
 
Welche weiteren Exklusivangebote für Medizinstudierende gibt es? 
 

• Arzt-Unfallversicherung für Medizinstudierende ab dem 1. Semester zu 
Sonderkonditionen mit weltweitem Versicherungsschutz – mit 
arztspezifischen Leistungen wie z.B. Infektions- und Röntgenklausel und die 
verbesserte Gliedertaxe für Ärzte.   
 

• Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsabsicherung im Rahmen des 
Vorsorgekonzeptes DocD’or mit speziellen Studenten-/Berufsstarter-
modellen, bietet Ihnen einen besonderen heilberufsspezifischen Schutz 
bereits ab 50% Berufsunfähigkeit. So beginnen Sie als Berufseinsteiger mit 
diesem Vorsorgekonzept zu besonders günstigen Bedingungen und genie-
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ßen dabei den sofortigen Schutz der Vollversicherung. Bei DocD’or können 
Sie eine Todesfallleistung bis zu 250.000 Euro oder eine Berufsunfähigkeits-
rente bis zu 2.750 Euro ohne Attest abschließen. Für eine Erhöhung entfällt 
im Anschluss eine erneute Gesundheitsprüfung.  

 
 
Wo gibt es weitere Infos? 
 
Informationen gibt es direkt bei der Deutschen Ärzteversicherung unter der 
Kundenhotline 0221 148-23190 (Herr Röllgen), per E-Mail unter 
service@aerzteversicherung.de, bei Ihrem Repräsentanten der Deutschen Ärzte 
Finanz oder MEDI-LEARN Club-Betreuer. 
 
 
 


